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Sie fragen —

wir
antworten

Hier beantworten Fachleute
Fragen von Abonnenten, die
auch für andere Leser von In-
teresse sind. Dieser Leserdienst
ist für Sie unentgeltlich. Benüt-

zen Sie die Gelegenheit!

AHV-Information

Frau auf der Grundlage ihrer ei-
genen Beiträge, und nur dieser,
berechnet. In der Regel fährt die
Frau damit schlecht, weil ihre
Rente nicht an den Beiträgen
ihres geschiedenen Mannes par-
tizipiert. Diese Schlechterstel-
lung der geschiedenen Frau soll
bei der 10. AHV-Revision besei-

tigt werden. Franz 77o//ma/z/z

Der Jurist
gibt Auskunft

Altes oder
neues Erbrecht?

1. Persönliche Ausgaben für z.B.
Coiffeur, Schönheitspflege, Pedi-

eure, Vereinsbeiträge; 2. Kran-
kenkasse; 3. Reisen, Vergnügen,
AFFV-Abonnement; 4. Zahnarzt;
5. Kleider, Anschaffungen für
sich selbst oder für den Haushalt;
6. Notreserve für besondere Aus-
gaben.
Wie Sie schreiben, geht Ihr Ehe-
mann noch halbtags arbeiten.
Da Sie unter dem neuen Gesetz
(Errungenschaft) ohnehin einmal
die Hälfte des gemeinsam Er-
sparten erben werden, sollten Sie
meiner Ansicht nach zufrieden
sein. Keinesfalls dürfen Sie Ihren
Gatten als Geizhals titulieren.
Ist der Grund Ihrer Ehekrise
nicht vielmehr in den falschen
Voraussetzungen Ihrer Ehe-
Schliessung zu finden? Er erhoff-
te sich eine umsorgende Haus-
hälterin, Sie wünschten sich fi-
nanzielle Sicherheit, weil Sie
Schulden hatten (die Ihr Gatte
denn auch prompt bezahlte). Mit
Ihrer Gesundheit steht es nicht
zum besten, aber Sie beide soll-
ten in Ihrem Alter doch einen
Weg finden, der auf kamerad-
schaftlicher Basis ein einiger-
massen friedliches Zusammenle-
ben möglich macht. Zugegeben,
Ihr Haushaltungsgeld ist knapp,
aber lohnt es sich, deswegen zu
«chären»? Schiessen Sie aus
Ihrem «Sparbetrag» von Fr.
500- monatlich Fr. 100- oder
auch Fr. 200 - zu, und haben Sie
dafür Frieden!

Bis zw/n /zdehsie/z Ma/,
dhre 7>wdy Frösch-Swier,
Rwz/ge/Z/eraten/i

ha di gärn m/t
Dr. med. Knobcb

Mundsp/ay
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Rente bei Trennung
und Scheidung
Frau E. ist von ihrem Mann ge-
richtlich getrennt. Das Ehepaar
bezieht eine Ehepaar-Altersren-
te. Beide Ehepartner erhalten
«eine eigene Renie w/zd Re/zsio/zs-
/ca.s,se» (Zitat aus der Fragestel-
lung). «Bö/ite /nein Mann /ruber
sterben a/s ich, erha/te ic/r dann
eine TKitwe/zrezzte, da wir /a /zieht

geschieden, sondern nwr getrennt
sind?» fragt die Frau.

Unter «eigener Rente» ist wohl
zu verstehen, dass beide Ehe-

partner je die Hälfte der Ehe-
paar-Altersrente beziehen. Dies,
um klarzustellen, dass ein Ehe-

paar, auch wenn es gerichtlich
getrennt ist, von der AHV nur
eine Rente beanspruchen kann
und nicht eine separate für jeden
Ehepartner. Nach einer Schei-
dung verhält es sich anders.
Stirbt bei gerichtlich getrennter
Ehe der Mann, so erhält die
Frau nach vorausgegangener
Ehepaarrente nicht eine Wit-
wenrente, sondern eine einfache
Altersrente, die zwei Drittel der
abgelösten Ehepaar-Altersrente
beträgt und die auf den gleichen
Grundlagen berechnet wird wie
seinerzeit die Ehepaarrente.
Lässt sich ein Ehepaar, das die
Ehepaarrente bereits bezieht,
scheiden, so wird die einfache
Altersrente der geschiedenen

Die F/zegath/z eines Behazz/zte/z

starb z/n Jahre 7953. Fine Tsrb/ez-

/wng wurde zia/na/s nicht vorge-
nommen, da wan anna/zw, dass
awc/z der Mann ba/d sterben wer-
de. Der Mann /ebt beute noeb. Fin
Röhn möchte nun die Frbtei/wng
vo//ziehen. Be/cannt/ich ist der
über/ebende Tshegatte nacb a/tem
Recht mit einem Eierte/ des Fer-
mögens erbberechtigt, nacb neuem
/edoch mit der T/ai/te. Es ste//t
sich nun die Frage, ob die Frbiei-
/ung nach a/tem oder nach neuem
Recht vorzunehmen ist. ^ „A. &. zn B.

Am 1. Januar 1988 ist das neue
Ehe- und Erbrecht in Kraft ge-
treten. Die Übergangsbestim-
mungen sind teilweise sehr kom-
pliziert. Eine Regel ist jedoch
klar und einfach zu handhaben:

/st etil Fhega/to vor dem /. Ja-
m/ar 7955 verstorben, so g/Vt Zur
die gwterrec/itbche und Zur die
erZ>recA///che Fe//wng des Eer-
mögens das a/Ze Recht.

In Ihrem Falle ist der überleben-
de Ehegatte also nur mit 14 am
Nachlassvermögen beteiligt und
nicht mit der Hälfte, wie dies das

neue Recht vorsieht. Der Sinn
dieser Regelung liegt auf der
Hand: Das Datum einer Erbtei-
lung kann von den Erben frei
festgelegt werden, und vor allen



Dingen kann ein Erbe die Tei-
lung hinauszögern. Demgegen-
über ist der Todestag des Erb-
lassers von den Erben nicht zu
beeinflussen.

Ein Wort zur Erbteilung: Eine
solche kann erst stattfinden,
wenn das Nachlassvermögen
überhaupt festgestellt wurde.
Dies wiederum setzt voraus, dass

zuerst die sogenannte güter-
rechtliche Auseinandersetzung
stattgefunden hat. Durch den
Tod eines Ehegatten wird ja die
Ehe aufgelöst. Es ist vorab fest-
zustellen, was dem überlebenden
Ehegatten und was den Erben
des Verstorbenen gehört. Zu
diesen Erben zählt natürlich
auch der überlebende Ehegatte,
der also zweimal zu berücksich-
tigen ist:

- zuerst als überlebender Ehe-
gatte bei der güterrechtlichen
Auseinandersetzung

- und zusätzlich als Erbe bei der
Erbteilung.
Haben die Ehegatten keinen
Ehevertrag abgeschlossen und
gilt für sie auch nicht aus spe-
ziellem Grund der ausserordent-
liehe Güterstand der Gütertren-
nung, so ist beim Vorversterben
des einen Ehegatten vor dem
1. Januar 1988 die güterrechtli-
che Auseinandersetzung nach
dem alten Recht vorzunehmen.
In Ihrem Fall ist also dem über-
lebenden Ehemann vorab sein
eingebrachtes Mannesgut, sein

Sondergut und 2/3 der Errun-
genschaft aus Güterrecht zuzu-
weisen. Ins Nachlassvermögen
fallen daraufhin das eingebrach-
te Frauengut, das Sondergut der
Frau sowie der Vorschlagsdrittel
an der Errungenschaft. Von die-
sem Nachlassvermögen hat der
überlebende Ehemann - nach
seiner Wahl - Vi zu Eigentum
oder die Hälfte zur Nutzniessung
zugute.
Dieser kleine Exkurs zeigt auf,
dass vermögensrechtliche Aus-
einandersetzungen meistens
recht kompliziert sind. Immer
wieder stelle ich in meiner prak-

tischen Tätigkeit fest, dass zwar
die Teilungsregeln über die
güterrechtliche Auseinanderset-
zung im Zusammenhang mit
Scheidungen und auch die Tei-
lungsregeln des Erbrechtes be-
kannt sind. Es wird aber sehr oft
vergessen, dass beim Tode eines

Ehegatten ebenfalls vorerst ei-
mal die güterrechtliche Ausein-
andersetzung stattzufinden hat
und erst danach die Erbteilung.
Bei Zweifelsfällen lohnt es sich
auf jeden Fall, einen juristischen
Berater beizuziehen, damit nicht
grundsätzliche Überlegungsfeh-
1er gemacht werden, welche spä-
ter innerhalb der Familie Ün-
frieden stiften können.

Lie. zur. Markus //e.s.y

Rec/ztsanwa/t

Z/fôfe
Warum so//fe ich /i/chf a/fern? /c/7

habe es durch meine Jahre ver-
dient. S. von Radeck/

Lang /eben wi// ha/f a//es, aber a/f
werden wi// kein Mensch.

J. A/esfro/

Man ist in den besten Jahren,
wenn man die guten hinter sich
hat. A Maurois

Kein Mensch kann das beim an-
dern sehen und verstehen, was er
nichfse/bsfer/ebfhaf. W. Wesse

/nnere hebend/gkeif, /nferesse Zur
andere Menschen und Lebens-
/reude sind besonders wichtig,
wenn man ä'/fer wird.

Rose F. Kennedy

Wenn Ihnen das Ein- und Aussteigen aus
der Badewanne Mühe macht, hilft der

MINOR-Badelift

• nur mit Wasserdruck
• ohne Strom
einfach
sicher

hinsetzen..

Vollbad geniessen und wieder
langsam hinauffahren.

Qi irzr—\i—)i ir-p Emil Frey-Strosse 137,
I It—II t—" — 4142 Münchenstein, Telefon 061-46 24 24

Vorname.

Name

Strasse, Nr._

PLZ, Ort
ZL
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Ärztlicher Ratgeber

Urinprobleme
«W/r ÄMc/iew/ür unsere« Graswa-
/er, Jer se/nen f/rà o// «ic/t/ zu-
rwc/Jia//e« /can«, e/«e Fo/ric//-
/««g, dflrnif er o/z«e PeJen/ce«

ausge/ie« /can«. Diese Forric/z-
/u«g so///e aZwo/«/ sic/zer sez«
Zzeim Ge/te« sowie èeizn 5/e/ze«.
riwc/r Jas /l«zie/ze« so///e mög-
/ic/zsi ei«/ac/z sei«. Pesten Dan/c

/ür Jze rites/cn«//.»
Frau A F. in F.

Schwierigkeiten mit der Blasen-
kontrolle (Urininkontinenz) sind
beim älteren Menschen häufig
und können ganz verschiedene
Ursachen haben. Immer gilt es

daher, die zugrunde hegende
Störung ausfindig zu machen
(z.B. ein Prostataleiden, eine
Blasensenkung, eine Entzündung
der Blase usw.) und soweit mög-
üch zu beheben. Nicht selten
muss jedoch die Urininkonti-
nenz als unbeeinflussbar akzep-
tiert und eine für alle Beteiligten
befriedigende Lösung des Pro-
blems gesucht werden.
Sie fragen nun nach einer siehe-

ren Vorrichtung, die gleichzeitig
volle Bewegungsfreiheit gewähr-
leistet. Mir scheint für diese Si-
tuation das sogenannte «Urinal»

geeignet, das in den meisten Sa-

nitätsgeschäften erhältlich ist.
Dieses System besteht aus ei-
nem kondomähnlichen Gum-
mischutz, der durch einen einge-
schweissten Ableitungsschlauch
mit einem Urinsack verbunden
ist. Letzterer kann mit einem
Gummiband unsichtbar am
Oberschenkel befestigt werden,
der aufgefangene Urin wird
dann nach Rückkehr zuhause in
die Toilette entleert. Eine wich-
tige Voraussetzung für das
Lunktionieren der Methode ist
eine einwandfreie Hygiene und
sorgfältige Pflege der Haut, ein
gelegentliches Abrutschen des
Gummischutzes kann durch die
Wahl der passenden Grösse zu
Beginn weitgehend vermieden
werden.

Arthrosebehandlung
mit Medikamenten
«Mic/z i«/eres.jier/, oh Jas Prapa-
ra/ iJo/opro/ei« gege« rirt/zrose
wirksam is/? Gemäss Prosc/zwre
so// Jz'eses a/s Va/HrproJzzk/ he-
zeic/zne/e Mz'/Ze/ - es is/ aws /ierz-
sc/ze« Swhs/a«ze« gewo««e« — hei
Ari/zrosehesc/zwerJe« /ze//e«.;>

J/err F. F. i« Z.

Im Zusammenhang mit der Ar-
throse (Abnützung der Gelenke)
wurde bis heute viel über spe-
zielle Ernährung, verschiedene
Eiweiss- und Gelatinepräparate,
in den letzten Jahren auch über
Knorpelextrakte zum Einneh-
men oder Spritzen geforscht und
geschrieben. Ziel der Behand-
lung ist meist die «Stärkung»
oder der «Wiederaufbau» des

geschädigten Gelenkknorpels,
also des Knochenüberzugs im
Gelenk, der normalerweise eine
reibungslose und schmerzfreie
Bewegung erlaubt. Obwohl die
Wirkungsweise der einzelnen
Präparate manchmal sehr ein-
leuchtet, ist der Nutzen im Ein-
zelfall schwierig nachzuweisen
und daher auch in Fachkreisen
umstritten. Nach meiner person-
liehen Erfahrung ist aber der
Einsatz des einen oder anderen

Präparates in ausgewählten Si-
tuationen durchaus sinnvoll und
hilfreich. Das von Ihnen ange-
sprochene Holoprotein gehört
sicher zu den sogenannten AI-
ternativpräparaten, welche ich
nicht kenne. Die zur Verfügung
gestellte Dokumentation ist so-
wohl sprachlich wie inhaltlich
fehlerhaft und flösst daher wenig
Vertrauen ein. Bei der ganzen
Diskussion sollten jedoch die
Grundprinzipien der Arthrose-
behandlung und -Vorbeugung
nicht ausser acht gelassen wer-
den: eine ausgeglichene, eiweiss-
reiche Ernährung, Vermeidung
oder Abbau von Übergewicht
und regelmässige vernünftige
Bewegung. Auch gezielte Heil-
gymnastik, Bäderbehandlungen,
Einmassieren von schmerzlin-
dernden Salben oder die Entla-
stung durch einen Gehstock ha-
ben ihre Bedeutung in der Be-
handlung dieser weitverbreiteten
und schmerzhaften Erkrankung.
Sie fordern und fördern die akti-
ve Mitarbeit der Betroffenen
und sind meist erst noch billiger
als viele der angepriesenen
«Wundermittel».

Dr. meJ. Pe/er Ko/z/er

Korrigenda:
Spuren der
Weltgeschichte
Die «schönen Kosakenpup-
pen» auf Seite 74 der letzten
Ausgabe der «Zeitlupe» wa-
ren natürlich keine Kosaken-
puppen, worauf wir von eini-
gen Ungarn aufmerksam ge-
macht wurden. Es sind
selbstverständlich echte ori-
ginal-ungarische Puppen, wie
man unschwer an den in den
ungarischen Nationalfarben
gehaltenen Verzierungen
feststellen kann.

*. KURHAUS^

*72saLii3JL£1
Residenz für Senioren
mit ärztlicher Betreuung und für
Kuraufenthalte vom Konkordat der
schweizerischen Krankenkassen
anerkannt.

Wir verwöhnen Sie, und in unserer
erstklassigen, aber familiären At-
mosphäre fühlen Sie sich auch bei
einem längeren Aufenthalt wohl.

Kurhaus Alpenblick, 6353 Weggis
Leitender Arzt: Dr. A. Zurkirchen
Direktion: R. + L. Ammann
Telefon 041/93 23 93
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